
 

  

S 14 RJ 1245/02

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 16
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 14 RJ 1245/02
Datum 10.02.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 RJ 519/03
Datum 09.03.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom 10.
Februar 2003 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die RechtmÃ¤Ã�igkeit eines Vergleichs.

Der 1947 geborene KlÃ¤ger ist kroatischer StaatsangehÃ¶riger und hat seinen
Wohnsitz in Kroatien.

Auf seinen Antrag vom 24.01.1996 hin gewÃ¤hrte die Beklagte Rente wegen
BerufsunfÃ¤higkeit mit Bescheid vom 22.01.1998 ab 01.08.1996 befristet bis
31.01.1999.

Versicherungszeiten in der Bundesrepublik hat der KlÃ¤ger vom 06.11.1968 bis
03.10.1970, insgesamt 23 Monate, zurÃ¼ckgelegt.
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Zeiten in Kroatien sind von Juni 1975 bis MÃ¤rz 1996 fÃ¼r 19 Jahre 8 Monate
nachgewiesen.

Nach dem mit dem Rentenantrag vorgelegten Untersuchungsbericht vom
03.07.1997 leidet der KlÃ¤ger, der in Deutschland als ElektroschweiÃ�er und
Monteur gearbeitet hat, an den Folgen eines Ã¼berstandenen Non-Q-
Myocardinfarkts mit Angina Pectoris.

Nach Untersuchung lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 16.05. 2001 den
WeitergewÃ¤hrungsantrag ab mit der BegrÃ¼ndung, der KlÃ¤ger sei weder
teilweise erwerbsgemindert noch berufsunfÃ¤hig, da er noch mindestens 6 Stunden
unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstÃ¤tig
sein kÃ¶nne. Auch nach dem bis 31.12.2000 geltenden Recht ergÃ¤be sich kein
Rentenanspruch.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 26.09.2001
zurÃ¼ck mit der BegrÃ¼ndung, er sei seit 01.02.1999 weder berufs- noch
erwerbsunfÃ¤hig, da nach den Feststellungen der Invalidenkommission vom Juni
1999 und der Begutachtung in der Untersuchungsstelle Regensburg vom April 2001
feststehe, dass er wieder vollschichtig leichte Arbeiten ohne dauerndes Gehen und
Stehen verrichten kÃ¶nne.

Mit der Klage vom 22.10.2001 machte der KlÃ¤ger ErwerbsunfÃ¤higkeit geltend.

Das Sozialgericht veranlasste eine Untersuchung des KlÃ¤gers durch den Facharzt
fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr.Z. , die am 30.04.2002 stattfand. Dieser diagnostizierte:
1. Herzminderleistung bei abgelaufenem Herzinfarkt, Bluthochdruck,
HerzdurchblutungsstÃ¶rungen. 2. Restbeschwerden am rechten Kniegelenk nach
Fibolafraktur und am linken Oberschenkel nach Muskelfaserriss.

In einer ergÃ¤nzenden Stellungnahme wies Dr.Z. darauf hin, dass nach der
Begutachtung der KlÃ¤ger zur stationÃ¤ren Behandlung ins Klinikum in L.
eingewiesen werden musste und dort HerzdurchblutungsstÃ¶rungen festgestellt
wurden. Es sei deshalb ab April 2002 nur noch von einem weniger als
dreistÃ¼ndigen LeistungsvermÃ¶gen auszugehen.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Sozialgericht vom 03.05. 2002, bei der
der KlÃ¤ger persÃ¶nlich anwesend war, wurde unter Hinzuziehung einer
Dolmetscherin unter BerÃ¼cksichtigung der ErgÃ¤nzung des Gutachtens von Dr.Z.
ein Vergleich geschlossen. Die Beklagte erklÃ¤rte sich bereit, beim KlÃ¤ger den
Eintritt der vollen Erwerbsminderung auf Dauer ab 30.04.2002 anzuerkennen und
Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Dauer ab Mai 2002 entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen zu gewÃ¤hren. Der KlÃ¤ger nahm dieses Angebot an
und erklÃ¤rte den Rechtsstreit in vollem Umfang fÃ¼r erledigt. Diese ErklÃ¤rung
wurde vorgelesen, von der Dolmetscherin Ã¼bersetzt und von den Beteiligten
genehmigt.

Mit Schreiben vom 16.08.2002 legte der KlÃ¤ger Widerspruch gegen den den
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Vergleich ausfÃ¼hrenden Rentenbescheid vom 19.06.2002 ein. Er teilte mit, er sei
bei der VergleichsÃ¼bersetzung schockiert gewesen und habe sich nicht mit dem
Vergleich einverstanden erklÃ¤rt. Den von der Dolmetscherin Ã¼bersetzten
Vergleich habe er aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht verstanden. Er bitte die
Rente wegen voller Erwerbsminderung ab 01.01.1999 anzuerkennen und
nachzuzahlen, da er wegen derselben Diagnose die Rente auf Zeit erhalten habe. Es
sei zwischenzeitlich keine gesundheitliche Verbesserung eingetreten gewesen.
ErwerbsunfÃ¤hig sei er deshalb nicht erst seit April 2002.

Das Sozialgericht teilte dem KlÃ¤ger mit, es sei beabsichtigt, per Gerichtsbescheid
zu entscheiden, da die Streitsache nicht besonders schwierig sei.

Im Gerichtsbescheid vom 10.02.2003 stellte das Sozialgericht fest, der Rechtsstreit
sei durch die Annahme des Vergleichsangebots und der ErledigterklÃ¤rung vom
03.05.2002 erledigt worden. Es fÃ¼hrte zur BegrÃ¼ndung aus, der Rechtsstreit
Ã¼ber die GewÃ¤hrung der Rente Ã¼ber den 31.01.1999 hinaus sei durch den
Vergleich vom 03.05.2000 abschlieÃ�end erledigt worden. Die Beklagte habe ein
Teilanerkenntnis abgegeben, dies habe der KlÃ¤ger angenommen und im Ã�brigen
den Rechtsstreit fÃ¼r erledigt erklÃ¤rt. Dies sei durch die Niederschrift vom
03.05.2002 als Ã¶ffentliche Urkunde im Sinne von Â§ 415 Abs.1 ZPO nachgewiesen.
Diese vom KlÃ¤ger abgegebene ProzesserklÃ¤rung kÃ¶nne weder frei widerrufen
noch entsprechend den Vorschriften des BGB wegen Irrtums oder Drohung
angefochten werden. Ein Widerruf sei nur unter den engen Voraussetzungen der
Wiederaufnahme des Verfahrens gemÃ¤Ã� Â§Â§ 179, 180 SGG mÃ¶glich, die hier
jedoch keinesfalls gegeben seien. Im Ã�brigen widerspreche der Abschluss des
Vergleichs auch nicht dem Grundsatz von Treu und Glauben, denn er entspreche in
vollem Umfang den Ã¼berzeugenden sozialmedizinischen Beurteilungen des
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr.Z â�¦ FÃ¼r das Gericht besteht kein Zweifel an
der Richtigkeit des Gutachtens. Es bestÃ¼nden auch keine Anhaltspunkte dafÃ¼r,
dass der KlÃ¤ger aufgrund seiner gesundheitlichen Situation prozessunfÃ¤hig im
Sinne von Â§ 71 SGG gewesen sei. Der Rechtsstreit habe daher durch den wirksam
abgeschlossenen Vergleich seine Erledigung gefunden.

Der Gerichtsbescheid wurde am 21.07.2003 dem KlÃ¤ger zugestellt.

Mit Schreiben vom 04.09.2003, eingegangen beim Bayerischen Landessozialgericht
am 25.09.2003 legte der KlÃ¤ger Berufung ein mit der BegrÃ¼ndung, er kÃ¶nne
nicht nachvollziehen, dass seine Klage zurÃ¼ckgewiesen worden sei, da er stÃ¤ndig
an derselben Diagnose leide und damals wegen schlechter Gesundheitslage das
Angebot nicht verstehen konnte. Er mÃ¼sse zugeben, dass er sehr Ã¼berrascht
sei, dass es so etwas wie Angebote gebe. Er bitte deshalb nochmals, alles
nachzuprÃ¼fen und Ã¼ber diese Angelegenheit zu entscheiden.

Der Senat wies mit Schreiben vom 12.01.2002 den KlÃ¤ger darauf hin, dass eine
Anfechtung des Vergleichs nicht mÃ¶glich sei und dieser das Verfahren endgÃ¼ltig
beendet habe.

Eine Antwort des KlÃ¤gers ist nicht eingegangen.
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https://dejure.org/gesetze/ZPO/415.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/179.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/180.html
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Er beantragt sinngemÃ¤Ã�, den Gerichtsbescheid des SG Landshut vom 10.02.2003
aufzuheben und die Beklagte in AbÃ¤nderung des Bescheides vom 16.05.2001 in
der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 26.09.2001 zu verpflichten, Rente
wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit Ã¼ber den 31.01.1999 hinaus zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten der Beklagten, des
Sozialgerichts Landshut sowie des Bayerischen Landessozialgerichts Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung (Â§Â§ 143, 144, 151
Sozialgerichtsgesetz SGG) ist zulÃ¤ssig, erweist sich jedoch als unbegrÃ¼ndet.

Wie das Sozialgericht im Gerichtsbescheid vom 10.02.2003 mit zutreffender
BegrÃ¼ndung dargestellt hat, ist der Rechtsstreit durch den Vergleich vom
03.05.2002 erledigt. GemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs.2 SGG kann der Senat von einer
weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde absehen, da er aus den GrÃ¼nden
der angefochtenen Entscheidung die Berufung als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckgewiesen
hat. FÃ¼r den KlÃ¤ger sei nochmals darauf hingewiesen, dass sich Hinweise darauf,
dass er bei Abschluss des Vergleichs prozessunfÃ¤hig gewesen wÃ¤re, nicht
erkennbar sind. Die beim KlÃ¤ger vorliegende Erkrankung fÃ¼hrt zwar zu
LeistungseinschrÃ¤nkungen betreffend das berufliche LeistungvermÃ¶gen, nicht
jedoch zu EinschrÃ¤nkungen in der ProzessfÃ¤higkeit. Auch die AusfÃ¼hrungen von
Dr.Z. vom gleichen Tage, der die bei der stationÃ¤ren Behandlung in Landshut
erhobenen Befunde ausgewertet hat, lassen keinen Hinweis darauf erkennen, dass
der KlÃ¤ger verhandlungsunfÃ¤hig gewesen sei. Er hat auch diesbezÃ¼glich
keinerlei EinschrÃ¤nkungen geltend gemacht. Auch ist die Einlassung, er habe nicht
gewusst, dass ein Angebot mÃ¶glich sei, nicht schlÃ¼ssig und fÃ¼hrt daher zu
keiner anderen EinschÃ¤tzung. Denn er hat, wie er einrÃ¤umt, das Angebot
gehÃ¶rt, es wurde ihm in seine Sprache Ã¼bersetzt und er hat sich damit
einverstanden erklÃ¤rt. Er hat auch nicht stichhaltig begrÃ¼ndet, diese
Ã�bersetzung nicht verstanden zu haben. Insgesamt hat das Protokoll einen
erheblichen Beweiswert, den der KlÃ¤ger nicht zu widerlegen vermochte. Den
rechtlichen AusfÃ¼hrungen des Sozialgerichts ist nichts hinzuzufÃ¼gen. Die
Voraussetzungen fÃ¼r eine Anfechtung wegen Irrtums oder Drohung gemÃ¤Ã� 
Â§Â§ 119, 123 BGB fÃ¼r ProzesserklÃ¤rungen und auch die Voraussetzungen der
Wiederaufnahme des Verfahrens gemÃ¤Ã� Â§ 179, 180 SGG liegen, wie zu Recht
bereits ausgefÃ¼hrt, nicht vor.

Die Kostenentscheidung beruht auf den Â§Â§ 183, 193 SGG.

GrÃ¼nde, gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Ziff.1 und 2 SGG, die Revision zuzulassen, sind
nicht ersichtlich.
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https://dejure.org/gesetze/SGG/143.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/144.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/151.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/153.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/119.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/123.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/179.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/180.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/183.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/2.html


 

Erstellt am: 17.06.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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